
Vereinbarung über Zusammenarbeit  
 
 

Die folgende Vereinbarung bildet die Grundlage zur Zusammenarbeit zwischen dem 
Liechtensteiner Schwimmverband (LSchV) und Swiss Swimming (SW) bei der 

Beschickung internationaler Zielwettkämpfe. 
 
Präambel: 

SW wurde vom LSchV kontaktiert um eine gemeinsame Beschickung internationaler 
Meisterschaften zu prüfen. Nach einem grundlegenden Vorgespräch und Abklärung 

der gemeinsamen Interessen, wurde von der Direktion Swiss Swimming und der 
Direktion des LSchV die Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit erklärt.  
 

Die Zusammenarbeit muss für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein und kann 
thematisch in zwei Bereiche eingeteilt werden: 

 
Erstens: Beschickung internationaler Meisterschaften 
 

Eine Zusammenarbeit ist sowohl im Bereich der Junioren als auch im Bereich der 
Elite geplant.   

Als Zielwettkämpfe gelten JEM, KBEM, KBWM, EM und WM. 
Bei Bedarf können in beiderseitigem Einverständnis auch internationale Wettkämpfe 
(wie z.B. Weltcups) beschickt werden.  

Die Selektion liechtensteinischer Athleten  ist Sache des LSchV und beruht auf der 
Basis der Selektionskriterien von Swiss Swimming, die jedoch im beiderseitigen 

Einvernehmen für die liechtensteinschen Athleten abgeändert werden können. Der 
LSchV unterbreitet SW möglichst vor Beginn der Saison seine 
Abänderungsvorschläge. 

Die liechtensteinischen Athleten (maximal 2 pro Event) werden vollumfänglich in 
das Team von Swiss Swimming integriert.  

Swiss Swimming ist für die Beschickung der Zielwettkämpfe verantwortlich. Das 
Betreuerteam „(Teammanager, Trainer, Physiotherapeut, Sportarzt und Support 

Staff) wird ausschliesslich durch Swiss Swimming gestellt.  
Die selektionierten Athleten des LSchV werden am Wettkampfort ausschliesslich 
vom selektionierten Betreuerteam betreut.  

Die Akkreditierungsrechte für den LSchV verbleiben zur Verfügung des LSchV, 
berechtigen aber nur zum Zutritt in den Zuschauersektor. 

  
Die entstehenden Kosten für Reise, Unterkunft, Verpflegung, Meldungen und 
ähnliches werden vollumfänglich an den LSchV verrechnet.  

Andererseits werden durch einen Tagessatz die Leistungen von Swiss Swimming 
(Administration, Teammanager, Trainer, Physiotherapeut, Sportarzt und Support 

Staff) beglichen. Der Tagessatz beläuft sich für Wettkämpfe im europäischen 
Ausland auf 200.- CHF pro angefangenen Wettkampftag. Im übrigen Ausland 
beträgt der Tagessatz 250.- CHF.  

Eventuelle Annulationskosten werden vollumfänglich vom LSchV getragen. 
 

 
 
 

 
 

 



 

Zweitens: Gemeinsame Vorbereitungen und Trainingsaufenthalte 
 

Swiss Swimming bietet auch liechtensteinischen Athleten die Programme der Swiss 
Swimming Training Base (SWTB) in Tenero an.   
Die Zusammenarbeit erstreckt sich nur auf Kaderathleten oder selektionierte 

Athleten für internationale Zielwettkämpfe. Für die Liechtensteiner Athleten besteht 
keine Pflicht, bestimmte von Swiss Swimming angebotene Vorbereitungen zu 

belegen, mit Ausnahme des unmittelbar vor einem Zielwettkampf stattfindenden 
Vorbereitungslagers (dies sind in der Regel 5 Tage in Tenero). Letzteres ist für eine 
Teambildung und damit eine volle Integration der Liechtensteiner Athleten in das 

Schweizer Team unablässlich. Diese unmittelbaren Vorbereitungstage sind auch für 
die Schweizer Athleten Pflicht. Als Kostenansatz für Trainingsaufenthalte in Tenero, 

Unterkunft und Verpflegung gilt 85.- CHF / pro Tag (alle Extras zusätzlich). 
 
Generell gilt: 

 
Für Swiss Swimming ist eine Zusammenarbeit interessant, da somit das Team von 

Swiss Swimming vergrössert und so optimiert werden kann. Zudem würde sich 
durch eine finanzielle Beteiligung des LSchV eine gewisse finanzielle Entlastung für 

Swiss Swimming ergeben. Für den LSchV sind Synergien bei Beschickung, 
Wissenstransfer, finanzielle Entlastungen und professionelle Betreuung in einem 
grösseren Team von hoher Bedeutung. Der LSchV bestellt eine Kontaktperson für 

die Koordination der Beschickungen mit Swiss Swimming. 
Seitens Swiss Swimming ist der jeweilige Teammanager Ansprechperson. 

Diese Vereinbarung gilt vorerst bis 30.08.2010 und wird jeweils um ein Jahr 
verlängert, wenn sie nicht mindestens zwei Monate vorher aufgekündigt wird. 
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